
Freitag, 19. Juni 2020 59. Jahrgang Nummer 25

Die Corona-Warn-App ist da! 
Seit dieser Woche ist die deutsche Warn-App gegen das Coronavirus ver-
fügbar. Die App des Robert-Koch-Instituts kann im Play Store von Google 
oder im App Store von Apple heruntergeladen werden. Die Nutzung der 
App ist freiwillig, aber je mehr Personen die App installieren, desto wirk-
samer sind Warnungen und Benachrichtigungen über dieses System. Die 
App kann Anwender darüber informieren, wenn sie sich in der Nähe von 
Corona-Infizierten aufgehalten haben. Dadurch werden Infektionsket-
ten besser nachvollziehbar. Die App misst über Bluetooth, ob sich Nut-
zer über einen Zeitraum von mindestens 15 Minuten näher als ungefähr 
zwei Meter gekommen sind. Wird ein Nutzer positiv auf Covid-19 getestet 
und diese Information in der App geteilt, werden die anderen Anwender 
informiert, dass sie sich in der Vergangenheit in der Nähe einer infizierten 
Person aufgehalten haben. 
  
Weitere Informationen zu Corona finden Sie im Innenteil der heutigen 
Ausgabe. 
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AUF EINEN BLICK
NOTRUFNUMMERN

Polizei  Tel. 110
Polizeiposten Vogt Tel. 07529 / 971560
Feuerwehr Tel. 112
Rettungsdienst Notarzt Tel. 112
Giftnotruf Tel. 0761 / 19240
Störungsannahme Wasser Tel. 07528 / 920 960
Störungsannahme Strom Tel. 0800 / 3629 477
Störungsannahme Gas Tel. 0800 / 775 0001
Störungsannahme TeleData  
Ansprechpartner Antennennetz Amtzell:
Frau L. Apricena  Tel. 07541 / 5007 100 oder 
 0800 / 5007 100 (kostenfrei)
 service@teledata.de

BEREITSCHAFTSDIENSTE

Ärztlicher Notdienst  Tel. 116117

Pflegedienste
Pflegedienst Medias Tel. 07520 / 5353
Sozialstation St. Martin Tel. 07529 / 855
 meger@sozialstation-schlier.de

Altenheim und Kurzzeitpflege 
St. Gebhard Tel. 07520 / 959-0

Nachbarschaftshilfe Amtzell Tel. 07520 / 923949
Lebensräume Jung u. Alt Tel. 07520 / 5599
St. Jakobus Behindertenhilfe Tel. 07520 / 923754
Liebenau Teilhabe  
gemeinnützige GmbH Tel. 07520 / 95623 122
 ada@stiftung-liebenau.de
Pflegestützpunkt Landkreis Tel. 0751 / 85-3318 oder -3319
Ravensburg 

Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) 
Ravensburg-Sigmaringen Tel. 0751 999 23 970

Augenarzt Tel. 01801 / 929346
Kinderarzt Tel. 01801 / 929288
Zahnärzte Tel. 01805 / 911630

APOTHEKEN

Samstag, 20. Juni 2020 
Von 8.30 Uhr bis 8.30 Uhr am nächsten Tag 
Engel Apotheke Wangen, Gegenbaurstr. 21,  
Tel. 07522 / 912392 
Sonntag, 21. Juni 2020 
Von 8.30 Uhr bis 8.30 Uhr am nächsten Tag 
Kur-Apotheke Kißlegg, Emmelhofer Str. 2,  
Tel. 07563 / 1450 
Zusatzdienst: 
Von 11.00 Uhr - 12.00 Uhr und von 18.30 Uhr - 19.30 Uhr 
Rochus-Apotheke Wangen, Herrenstr. 22, Tel. 07522 / 21379

ABFALLENTSORGUNG

Abfuhrtermine der Restmüll- und Biotonnen: 
Siehe persönlicher Abfallkalender 2020 des Landkreises! 
  
Grüngutannahme 2020: 
Samstag, 20.06.2020 von 14.00 Uhr - 16.00 Uhr 
Mittwoch, 24.06.2020 von 17.30 Uhr - 19.00 Uhr 

WICHTIGE ANSPRECHPARTNER

Rathaus (Zentrale) Tel. 07520 / 950 – 0
 Fax 07520 / 950911
 info@amtzell.de
Öffnungszeiten: Mo. - Do.  8.00 – 12.00 Uhr
 Mi. 16.00 – 18.00 Uhr
 Fr.  8.00 – 12.30 Uhr
Katholische Kirche:
Pfarrbüro Tel. 07520 / 96160
 Fax 07520 / 96170
 pfarramt.amtzell@drs.de
Öffnungszeiten Mo.  9.30 – 11.30 Uhr
 Di.    9.30 – 11.30 Uhr
 Do. 16.30 – 19.00 Uhr
Pfarrer Dr. Matthias Hammele Tel. 07520 / 96180
 Matthias.Hammele@drs.de
Pfarrer Erhard Galm Tel. 07528 927149.
Pastoralreferentin Mirjam Schweizer Tel. 0174 / 7964816
Gemeindeassistentin Verena Vey Tel. 07520 / 9669066
 Verena.Vey@drs.de
Evangelische Kirche:
Pfarrerin Helena Rauch und  Tel. 07520 / 9203685
Pfarrer Christoph Rauch helena.rauch@elkw.de
 christoph.rauch@elkw.de
Gemeindebüro Tel. 07522 / 2324
 Fax 07522 / 5852
 gemeindebuero.wangen@elkw.de
Öffnungszeiten: Mo. 14.00 – 17.00 Uhr
 Di. - Fr. 8.30 – 11.30 Uhr
Ländliches Schulzentrum:
Schulleiterin Sara Schmucker Tel. 07520 / 9562-0
 info@schulzentrum-amtzell.de
Kindertagesstätte St. Gebhard
Frau Veronika Göser Tel. 07520 / 5486
 info@kita-st-gebhard.de
Kindertagesstätte St. Johannes
Frau Angelika Köhler Tel. 07520 / 6227
 stjohannes.amtzell@kiga.drs.de
Kinderkrippe Sonnenblumenhaus
Frau Cornelia Dietenberger Tel. 07520 / 923565
 postfach@kinderkrippe-amtzell.de
BürgerMobil
Betriebszeit: Mittwoch und Donnerstag
Anmeldung jeweils am Tag davor 
zwischen 16.00 und 18.00 Uhr Tel. 07520 / 95028
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Fax.: 07520 / 950911
E-Mail: info@amtzell.de
Internet: www.amtzell.de
Verantwortlich für den redaktionellen Inhalt des amtlichen 
Teils: Bürgermeister Clemens Moll oder sein Vertreter im Amt
Herstellung und Vertrieb:  Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG
Max-Planck-Str. 14, 70806 Kornwestheim
Tel. 07154 / 82 22-0, Fax 07154 / 82 22-15
Verantwortlich für den Anzeigenteil:
Tobias Pearman, E-Mail: info@duv-wagner.de
Erscheint wöchentlich freitags
Bezugsgebühr jährlich € 26,00
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

GEMEINDERATSSITZUNG

Öffentliche Sitzung des Gemeinderats am kommenden Montag, 
den 22.06.2020, 19:00 Uhr in der Mehrzweckhalle Amtzell, Schul-
str. 7 mit folgender Tagesordnung: 
1. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten 

Beschlüsse 
2. Bürgerfragestunde 
3. Haushaltsvollzug 2020 - Anpassung Nr. 1 der modifizierten 

Haushaltssperre nach § 29 GemHVO 
4. Breitbandausbau in der Gemeinde - Sachstandsbericht 
5. Sanierung Gemeindestraße Geiselharz mit Regenwasserkanal 

und Breitbandausbau: Vergabe der Tiefbauplanung nach HOAI 
6. Vorhabenbezogener Bebauungsplan „PV Anlage Karbach“ - 

Satzungsbeschluss 
7. Baugesuche 
8. Verschiedenes 
  
Amtzell, den 15.06.2020 
Clemens Moll 
Bürgermeister 
  
Hinweis: 
Interessierte Bürgerinnen und Bürger können die öffentlichen 
Sitzungsunterlagen aus dem Bürgerinformationssystem (https://
risamtzell.de/bi) entnehmen. 
  
Erläuterungen zur öffentlichen Tagesordnung: 
Zu TOP 1:  
Sollte der Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung Beschlüsse 
gefasst haben, werden diese unter TOP 1 bekanntgegeben. 
  
Zu TOP 2: 
In der Bürgerfragestunde können interessierte Bürgerinnen und 
Bürger Fragen an die Verwaltung stellen. 
  
Zu TOP 3: 
Bei der Aufstellung des Haushaltsplans waren die Folgen der Coro-
na-Pandemie noch nicht absehbar und zwischenzeitlich wurden 
die Ergebnisse der MaiSteuerschätzung in den Haushalt eingear-
beitet. Derzeit ergibt sich eine coronabedingte Verschlechterung 
von rund 300.000 Euro. Daher ist nun zu überprüfen, ob die Haus-
haltssperre bestehen bleiben soll und welche Maßnahmen den-
noch angegangen werden können. 
  
Zu TOP 4: 
Es erfolgt ein mündlicher Bericht über den aktuellen Stand und 
die weiteren Schritte. Dabei wird auch von einer Verbandsver-
sammlung des Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis 
Ravensburg berichtet. 
  
Zu TOP 5: 
Über die anstehenden Arbeiten wird in der Sitzung berichtet. Diese 
stehen im Zusammenhang mit der Erschließung des Mischgebiets 
in Geiselharz. 
  
Zu TOP 6: 
Mit dem Satzungsbeschluss kann das Bebauungsplanverfahren 
zum Abschluss gebracht werden. 
  
Zu TOP 7: 
Die einzelnen Baugesuche werden im Rahmen der Sitzung vor-
gestellt. 

Geschwindigkeitsmessungen in Amtzell  
vom Landratsamt Ravensburg 
Kontrollort: Korb – B 32 
Kontrollzeit: Freitag, 17.04.2020 
 von 09:37 Uhr bis 11:30 Uhr 
Geschwindigkeitsbegrenzung: 70 km/h 
Gemessene Fahrzeuge: 522 
Höchstgeschwindigkeit: 96 km/h 
Überschreitungen: 77 (14,8 %) 
  
Kontrollort: Singenberg 
Kontrollzeit: Dienstag, 21.04.2020 
 von 06:30 Uhr bis 08:00 Uhr 
Geschwindigkeitsbegrenzung: 30 km/h 
Gemessene Fahrzeuge: 71 
Höchstgeschwindigkeit: 47 km/h 
Überschreitungen: 2 (2,8 %) 
  
Kontrollort: Geiselharz – B 32 
Kontrollzeit: Mittwoch, 29.04.2020 
 von 12:35 Uhr bis 14:00 Uhr 
Geschwindigkeitsbegrenzung: 60 km/h 
Gemessene Fahrzeuge: 295 
Höchstgeschwindigkeit: 79 km/h 
Überschreitungen: 12 (4,1 %) 

Corona – App / aktuelle Informationen zu Covid19
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
die Situation durch die Corona-Pandemie hat sich in letzter Zeit 
wieder sehr stark verändert und auch die Rechtslage durch die 
unterschiedlichen Corona-Verordnungen ist in großer Bewegung. 
Daher möchte ich Ihnen heute erneut einen Überblick über die 
Lage verschaffen und Sie über die wichtigsten Entwicklungen und 
Lockerungen informieren. 

Fallzahlen  
In unserer Gemeinde gab es seit Ostern (Anfang April) keine Neuin-
fektion. Alle 10 nachweislich infizierten Personen aus Amtzell gel-
ten mittlerweile als geheilt. Auch im Landkreis Ravensburg haben 
sich die Fallzahlen erfreulich entwickelt und seit Anfang Juni gab 
es nur 4 Neuinfektionen. Damit steigt die Gesamtzahl der Infek-
tionen auf 570 Personen an; 549 davon gelten bereits als geheilt.  
7 Menschen sind leider verstorben und so beträgt die Gesamtzahl 
der aktuell Infizierten 14 Personen (Stand: 16.06.2020). 

Corona-Warn-App  
Seit dieser Woche ist die Warn-App für Smartphones verfügbar. Die 
Entwicklung dieser App hat sehr lange gedauert und dies ist nicht 
zuletzt auf eine größtmögliche Berücksichtigung des Datenschutzes 
zurückzuführen. Ich selbst habe mir diese App bereits am Dienstag 
auf meinem Smartphone installiert und werbe daher ausdrücklich 
dafür, dass dies möglichst viele Menschen machen. Gerade vor Ort 
profitieren wir alle davon, wenn sehr viele Menschen diese App run-
terladen und im Falle einer Infektion andere Menschen warnen kön-
nen. Weitere Informationen finden Sie unter www.corona-warn-app.
de. Bitte machen Sie mit und installieren Sie die Corona-Warn-App. 

Private Feiern und Veranstaltungen  
Seit dem 09.06.2020 sind private Feiern wieder möglich. Diese 
Regelung gilt für alle privaten Veranstaltungen in Räumen, die zu 
diesem Zweck vermietet oder sonst zur Verfügung gestellt werden. 
Also beispielsweise in Restaurants, Eventlocations, Vereinsheimen 
oder Gemeindehäusern. Hier können wieder private Veranstaltun-
gen mit maximal 99 Teilnehmenden stattfinden. Die Grenze von 
99 Personen gilt unabhängig vom Alter oder Verwandtschafts-
grad der Gäste. Feiern in einem privaten Garten oder Wohnräumen 
sind davon nicht betroffen. Hier gelten weiterhin die Regelungen 



Seite  4 Freitag, 19. Juni 2020

zu Treffen im privaten Raum. Hier dürfen sich jetzt bis zu 20 statt 
bisher nur zehn Personen aus mehreren Haushalten treffen oder 
ohne zahlenmäßige Beschränkung, wenn alle Personen miteinan-
der verwandt sind sowie deren Partnerinnen und Partner. 

Öffentlicher Raum  
Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist seit 15.06.2020 in einer 
Gruppe mit Angehörigen von bis zu zwei Haushalten oder bis zu 
zehn Personen gestattet. 

Kindergärten  
Ab dem 29.06.2020 gehen die Kindertagesstätten in Baden-Würt-
temberg wieder in einen Regelbetrieb über. Somit können grund-
sätzlich auch in den Amtzeller Einrichtungen (Kindergärten St. 
Johannes und St. Gebhard sowie der Kinderkrippe Sonnenblu-
menhaus) wieder allen Kindern die Türen geöffnet werden. Dar-
auf freuen sich die Kinder, Eltern und Erzieherinnen sicherlich sehr! 
Um diese Öffnung zu realisieren, hat das Land diese Woche ein 
Konzept vorgelegt und derzeit stimmt sich die Gemeindeverwal-
tung mit den Leitungen der Einrichtungen ab, wie diese Regelun-
gen vor Ort umgesetzt werden können. Aus diesem Grund kann 
es durchaus möglich sein, dass nicht jedes Kind ganz genau das 
Betreuungsangebot von vor der Corona-Pandemie in Anspruch 
nehmen kann. Die Eltern erhalten dann eine entsprechende Infor-
mation. Die Kindergartengebühren für die Monate April, Mai und 
Juni bleiben auch weiterhin ausgesetzt (Ausnahme für die Kinder 
in der Notbetreuung). 

Ländliches Schulzentrum Amzell  
Bereits seit Anfang Mai sind einige Schülerinnen und Schüler an 
die Schule zurückgekehrt. Zum Start war es den Klassen 9 und 10 
sowie später auch den Viertklässlern möglich, an einigen Tagen 
im Präsenzunterricht an die Schule zu kommen. Mit dem Ende 
der Pfingstferien sind nun seit dem 15.06.2020 auch alle weiteren 
Klassen in einem rollierenden System an der Schule. Unter Beach-
tung der Abstands- und Hygienebestimmungen hat unsere Schul-
leitung eine Lösung entwickelt, die allen Kindern wieder einen 
Schulbesuch an einigen Tagen ermöglicht. Dadurch ist nun neben 
dem Homeschooling auch wieder ein realer Unterricht möglich. 
In einer Pressemitteilung hat Kultusministerin Eisenmann ange-
kündigt, dass auch die Grundschulen „ab Ende Juni wieder voll-
ständig öffnen“ sollen. Im Gegensatz zu den Kindergärten liegt 
aber bis zum Redaktionsschluss noch kein Konzept vor. Selbstver-
ständlich werden die Gemeinde und das Ländliche Schulzentrum 
umgehend informieren, wenn es hierzu weitere Neuigkeiten gibt. 

Sportplätze/Spielplätze/Bolzplätze  
Diese „Freiluftsportanlagen“ sind wieder geöffnet und nutzbar. 
Allerdings sind gewisse Einschränkungen und Regeln einzuhalten. 
So muss z.B. eine „Höchstpersonenzahl“ je Anlage berücksichtigt 
werden (1 Person auf 40 qm). Zudem gelten weiterhin die Hygi-
ene- und Abstandregelungen. Ein Mindestabstand von 1,5 m ist 
stets einzuhalten. Weiter regelt die ‚CoronaVO-Sportstätten‘, dass 
in geschlossenen Räumen ist hochintensive Ausdauerbelastung 
untersagt ist sowie Sport- und Trainingsgeräte nach jeder Benut-
zung desinfiziert werden müssen. 

Vereine  
Musikvereine und Chöre können zur Vorbereitung einer Veran-
staltung den Probebetrieb wieder aufnehmen. Die Jugendmusik-
schule Württembergisches Allgäu konnte bereits unter Auflagen 
den Schulbetrieb wieder aufnehmen. Auch der Trainingsbetrieb 
der Pfärricher Schützen ist wieder möglich. 

Lokale Unternehmen / Gastronomie  
Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie zeigen sich 
auch im Haushalt der Gemeinde und ein drastischer Rückgang 
der Steuerkraft lässt auch Rückschlüsse auf die außergewöhnliche 
Lage für die Unternehmen in unserer Gemeinde zu. Zwar sind die 
Folgen sicherlich von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich, dennoch 
gibt es auch bei uns eine Vielzahl von Unternehmen, die massive 
Probleme haben. Daher bitte ich Sie alle nach Möglichkeit unsere 

lokalen Betriebe zu unterstützen und die Angebote vor Ort wahr-
zunehmen. Gerade auch für unsere Gastronomen waren die letz-
ten Wochen sehr schwer. 

Badeweiher  
Für unseren Badweiher wurde eine Lösung gefunden, so dass 
einem Badebetrieb nichts mehr im Wege steht. Dabei werden 
selbstverständlich alle Vorgaben der Corona-Verordnung berück-
sichtigt. In einem separaten Bericht finden Sie hierzu weitere 
Informationen. Allen Freunden und Gästen unseres schönen Sin-
genberger Weihers wünsche ich ein schönes Badevergnügen und 
hoffentlich genügend sommerlich-warmes Wetter! 

Ich hoffe, dass Ihnen dieser Überblick hilfreich ist. Abschließend 
möchte ich mich bei Ihnen allen bedanken; viele von Ihnen standen 
in den letzten Wochen und Monaten vor ganz neuen und unbe-
kannten Herausforderungen. Selbständige Unternehmer sind von 
den wirtschaftlichen Folgen betroffen, viele Beschäftigte sind in 
Kurzarbeit oder haben Sorgen um ihren Arbeitsplatz. In den Beru-
fen des Gesundheitswesens wurde unwahrscheinlich viel geleistet 
und nicht wenige Personen waren am Rand der Belastungsgrenze. 
Für viele Eltern war die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nach 
den Schul- und Kitaschließungen eine erhebliche Belastung und 
vor allem auch die Kinder mussten unter zahlreichen Einschrän-
kungen leiden. Nun sehen wir langsam wieder „Licht am Ende des 
Tunnels“ und darüber dürfen wir uns alle sehr freuen. Trotz all den 
ersehnten Lockerungen und der erfreulichen Rückkehr zur Nor-
malität sollten wir stets große Vorsicht walten lassen. Ich wünsche 
Ihnen allen eine gute Gesundheit! 
Ihr 
Clemens Moll 
Bürgermeister 

 
Wiedereröffnung des Singenberger Weihers   
Ab dem 06.06.2020 dürfen gem. Corona-Verordnung Sportstätten 
die Schwimm- und Hallenbäder sowie Badeseen generell wieder 
geöffnet werden. Der Singenberger Weiher definiert sich aller-
dings durch den ihn umgebenden Zaun als ein Badesee mit kon-
trolliertem Zugang. Daher gilt für den Singenberger Weiher auch 
die Corona-Verordnung Sportstätten; bei der die Wiedereröffnung 
mit gewissen Auflagen verbunden ist. Aufgrund dessen kann der-
zeit diese Anlage nicht frei für alle Bürgerinnen und Bürger genutzt 
werden. Zum Zwecke der Auskunftserteilung müssen Vorname, 
Name, Adresse, sowie Datum und Beginn des Besuchs notiert wer-
den. Um dennoch den Singenberger Weiher für die Bürgerinnen 
und Bürger öffnen zu können, kann nun mit einem individuellen 
„Badeschlüssel“ die Anlage betreten werden. Der Badeschlüssel 
kann gegen eine Kaution in Höhe von 30,00 € ab sofort im Rathaus 
in Zimmer-Nr. 6 abgeholt werden und ist bis 30.09.2020 wieder 
abzugeben. Da die Badegäste zum Zwecke der Auskunftserteilung 
nachvollziehbar sein müssen, bitten wir Sie, bei jedem Badebesuch 
Ihre individuelle Schlüsselnummer, die Personenanzahl sowie der 
Beginn und das Ende des Badeaufenthalts in die Anwesenheitsliste, 
die sich im Eingangsbereich des Singenberger Weihers befindet, 
einzutragen. Bitte beachten Sie, dass ein Mindestabstand von 1,5 
Meter zwischen sämtlichen anwesenden Personen einzuhalten ist. 
Diese Regelung gilt nicht, wenn die teilnehmenden Personen aus-
schließlich in gerader Linie verwandt sind, beispielsweise Eltern, 
Großeltern, Kinder und Enkelkinder sowie Geschwister und deren 
Nachkommen oder dem eigenen Haushalt angehören sowie für 
deren Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner oder 
Partnerinnen oder Partner. Auch Ansammlungen im Eingangs-
bereich sind untersagt. Des Weiteren ist wie in den Jahren zuvor 
keine Badeaufsicht eingerichtet. Die Gemeinde appelliert an die 
Eigenverantwortlichkeit und Rücksichtnahme der Bürgerinnen 
und Bürger. Bei Nichtbeachtung der Benutzungsordnung und des 
Hygienekonzepts muss der Singenberger Weiher leider wieder 
geschlossen bzw. die Schlüssel eingezogen werden. 
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Gemeinde Amtzell  
Landkreis Ravensburg  

Gemeinde Amtzell        
Landkreis Ravensburg 

e Gemeinde Amtzell sucht für das Ländliche Schulzentrum zum 01.09.2020 

- SCHULBEGLEITUNG (m / w / d) 
als Inklusionskraft, eine Ausbildung zur Erzieherin/Heilerziehungspflegerin 
wäre von Vorteil aber nicht Voraussetzung, mit einem 
Stundenumfang von 8 Std/ Woche vormittags (zur Begleitung und 
Unterstützung eines Kindes mit Förderbedarf) 

Wir wünschen uns eine verantwortungsvolle und zuverlässige Fachkraft, die gerne 
selbstständig und zielorientiert arbeitet. 

ir bieten interessante, vielseitige und verantwortungsvolle Arbeitsplätze sowie eine 
Bezahlung in Anlehnung an den TVöD. 

Wenn Sie Freude an der Arbeit mit Kindern und Verständnis für die Bedürfnisse von 
Kleinkindern und deren Familien haben, freuen wir uns auf Ihre aussagefähige 
Bewerbung. Bitte richten Sie diese bis spätestens 05.07.2020 an das 
Bürgermeisteramt Amtzell, Waldburger Str. 4, 88279 Amtzell oder im pdf-Format an 
bewerbung@amtzell.de.  

Für Auskünfte steht Ihnen die stellv. Hauptamtsleiterin Monika Diem (Tel. 07520/950-
17) gerne zur Verfügung.  

Die Gemeinde Amtzell sucht für das Ländliche Schulzentrum zum 
01.09.2020 
 - SCHULBEGLEITUNG (m / w / d) 
 als Inklusionskraft, eine Ausbildung zur Erzieherin/Heilerzie-

hungspflegerin wäre von Vorteil aber nicht Voraussetzung, mit 
einem Stundenumfang von 8 Std/ Woche vormittags (zur 
Begleitung und Unterstützung eines Kindes mit Förderbedarf ) 

Wir wünschen uns eine verantwortungsvolle und zuverlässige 
Fachkraft, die gerne selbstständig und zielorientiert arbeitet. 
Wir bieten interessante, vielseitige und verantwortungsvolle 
Arbeitsplätze sowie eine Bezahlung in Anlehnung an den TVöD. 
Wenn Sie Freude an der Arbeit mit Kindern und Verständnis für die 
Bedürfnisse von Kleinkindern und deren Familien haben, freuen wir 
uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung. Bitte richten Sie diese bis spä-
testens 05.07.2020 an das Bürgermeisteramt Amtzell, Waldburger 
Str. 4, 88279 Amtzell oder im pdf-Format an bewerbung@amtzell.de. 
Für Auskünfte steht Ihnen die stellv. Hauptamtsleiterin Monika 
Diem (Tel. 07520/950- 17) gerne zur Verfügung. 

BAUERNMARKT 

Jeden Samstag von 8.30 - 12.00 Uhr auf dem Cosner Platz  
• Schäferhof Broger (außer am 1. Samstag im Monat) 
Lammfleisch auf Bestellung, Lammwurst, Apfel, Honig, Brot von 
Bäckerei Denzel (Vogt) und Dinnette 
• Fam. Gehweiler  
Äpfel, Birnen, Kartoffeln, Spargel, Eier, Marmelade, Apfelsaft, 
Schnäpse und saisonale Früchte 
    

FUNDBÜRO

Folgende Fundsachen wurden im Rathaus abgegeben und 
können in Zimmer Nr. 2 bei Frau Brendle abgeholt werden: 
• Handy Kopfhörer (DLZ) 
• Nokia Handy (im Hausgang des Rathauses) 
• Eine Kiste mit Weihnachtsdekoration (Straße von Amtzell in 

Richtung Eggenreute/Karsee) 
• Eine Brille mit Sehstärke (beim Fasnachtsumzug) 
• Ein Fahrradhelm (Trail Gelände) 
• Eine Sonnenbrille (Goppertshäusern / Felderhölzle) 
• Ein Handy (Theresienstraße) 
• Ein einzelner Kopfhörer (Skater Platz, in Richtung Grillplatz)   
Folgende Schlüssel wurden gefunden: 
• CES-Schlüssel (Fundort: Haslacher Straße zwischen Altes Schloß 

und VoBA) 
• einzelner kleiner Schlüssel (Briefkasten o.ä.) (lag im Rat-

haus-Briefkasten) 
• einzelner Schlüssel mit Anhänger (Waldweg Buchwald) 
• zwei Schlüssel (beim Schloß) 
• ein kleiner Bund mit 3 Schlüsseln (Gehweg Hössel) 
• Ein einzelner Autoschlüssel mit Holzanhänger (beim Fas-

nachtsumzug)   
Folgende Fahrräder wurden gefunden: 
• Mountainbike gelb mit Blumenmuster, schwarzer Sattel (bei 

Feneberg) 
• Fahrrad (lila-blau) (bei der Hammerschmiede) 

VERSCHENKBÖRSE

Wer brauchbare Gegenstände hat, kann dies im Rathaus Frau Kränzle/
Frau Stark telefonisch unter 07520/950-11 oder schriftlich mitteilen. 
Die angebotenen Gegenstände und Ihre Telefonnummer werden 
dann kostenlos im Amtsblatt veröffentlicht. 

Bitte melden Sie sich bei uns, wenn der Gegenstand aus der Ver-
schenkbörse gestrichen werden kann. Nur so kann diese immer 
aktuell sein. Wenn Sie sich für einen der Gegenstände interessie-
ren, setzen Sie sich bitte direkt mit dem Anbieter in Verbindung. 
• versch. Spielzeug und Kleidung für Kinder im Alter von 2-5 Jah-

ren,  Tel. 0176/23824504 
• Heimorgel, Fa. Siehl, Tel. 923684 
• Skistiefel, Gr. 45, Tel. 923684 
• Wäscheständer für Badewanne, Tel. 9449144 
• Fonduetopf mit Stövchen, Tel. 01632563096 
• für den Hund: Leckerliball, Tel. 01632563096 
• Druckerpatronen für Epson Drucker T 5597, Tel. 01734408519 
• Mit AFD, Drucker, Kopierfunktion, Fax, Scanner, wenig gebraucht. 
 Funktionstüchtig, Tintenstrahltechnik, DIN A4, Ersatzpatronen, 

Tel. 6222 
• Werkbank/Montagetisch, L 150, B 75, H 75, Tel. 6854 
• Wörterbücher für die Schule und DVDs zu verschenken, Tel. 

9471991, AB 

STANDESAMT

UNSERE  JUBILARE

Wir gratulieren allen Jubilaren die hier nicht genannt werden wol-
len, recht herzlich zum Geburtstag und wünschen alles Gute, vor 
allem jedoch Gesundheit. 

PARTNERSCHAFT
AMTZELL/COSNE D’ALLIER

 

 DEUTSCH-FRANZÖSISCHER
FREUNDESKREIS

Jugendaustausch 2020 mit Cosne d’Allier fällt aus
Der deutsch-französische Jugendaustausch mit unserer französischen 
Partnergemeinde Cosne d’Allier muss in diesem Jahr wegen der Coro-
na-Pandemie leider ausfallen. Gemeinde und deutschfranzösischer 
Freundeskreis bedauern sehr, dass somit die Jugendlichen aus Amt-
zell in diesem Jahr keine Möglichkeit haben, nach Cosne zu fahren.
Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Unwägbarkeiten für den Aufent-
halt einer Jugendgruppe im Ausland jedoch schlichtweg zu hoch. 
Zudem gilt nach wie vor die Empfehlung, auf vermeidbare soziale 
Kontakte so gut es geht zu verzichten, um eine weitere Ausbrei-
tung der Pandemie möglichst zu verhindern. Schließlich würde 
unter den gegebenen Umständen auch auf den begleitenden Per-
sonen eine zu große Verantwortung lasten.
Alle Beteiligten hoffen, dass im nächsten Jahr der Jugendaustausch 
wieder stattfinden kann, zumal dann auch das 50jährige Bestehen 
der Gemeindepartnerschaft gefeiert werden kann.

KIRCHLICHE  NACHRICHTEN

SEELSORGEEINHEIT  
„AN DER ARGEN“ 
Katholische Kirchengemeinden
www.se-argen.drs.de

St. Johannes & St. Mauritius, Amtzell - Mariä Geburt,  
Pfärrich - St. Stephanus, Haslach - St. Clemens, Primisweiler 
- St. Gallus, Roggenzell - St. Felix & Regula, Schwarzenbach 
- Achberg: St. Michael Esseratsweiler (EW) & St. Georg Sibe-
ratsweiler (SW)
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Gottesdienstordnung vom 20. Juni bis 28. Juni 2020 

 
Gottesdienstordnung vom 20. Juni bis 28. Juni 2020 
 

 
 

 

20. + 21.Jun.  
12. Sonntag im Jahreskreis 

Kollekte für die Gemeinde 

22. – 26.Jun.  
Werktage 

27. + 28. Jun. 
13. Sonntag im Jahreskreis 

Kollekte für die Gemeinde 

Am
tze

ll 

 

 Donnerstag, 18:00 Uhr 
Messfeier 
(in der evangelischen Kirche) 

Sonntag, 09:00 Uhr 
Auto-Gottesdienst am 
Kiesplatz bei der neuen 
Turnhalle 

Pf
är

ric
h 

 

Sonntag, 10:30 Uhr  
Messfeier 

  

Ha
sla

ch
 

 

Sonntag, 10:30 Uhr 
Messfeier 

Freitag, 18:00 Uhr  
Messfeier 

Sonntag, 10:30 Uhr 
Messfeier 

Pr
im

isw
eil

er
 

 

Samstag, 18:00 Uhr 
Messfeier 

Dienstag, 18:00 Uhr 
Messfeier 
 

 

Sc
hw

ar
ze

n-
ba

ch
 

 

 Donnerstag, 18:00 Uhr 
Messfeier  
Engetsweiler 
Mariabergkapelle   

Sonntag, 09:00 Uhr 
Messfeier  
Engetsweiler 
Mariabergkapelle und 
Außenbereich 

Ro
gg

en
ze

ll 

 

Sonntag, 10:30 Uhr 
Messfeier 

Mittwoch, 18:00 Uhr  
Messfeier 
Freitag, 19:00 Uhr 
Abendlob 

 

Ac
hb

er
g       

 Freitag, (24.06.) 18:00 Uhr 
Messfeier 
 

Samstag, (27.06.) SW  
18:00 Uhr Messfeier 

 
Findet in Ihrer Gemeinde kein Gottesdienst statt, laden wir Sie ganz herzlich in die Nachbargemeinden zur 
Mitfeier ein. 
 
Geistlicher Impuls 
 
Geradlinig – in all den Verwirrungen und Unklarheiten, den diffusen Auseinandersetzungen und Konflikten, in allen 
versteckten und unterschwelligen Anfeindungen. 
Klar – in allen verwirrenden Details, in allen Sachzwängen und Notwendigkeiten, die so oft vom Eigentlichen wegführen 
– in die Versuchung zur Flucht oder zur Verdrehung der Dinge. 
Bekennend – ohne Scheu vor Zurückweisung, Missverständnissen und Vorwürfen der Unbeweglichkeit, in allen 
Drucksituationen und Verlockungen zum Wegducken. 
Geradlinig, klar und bekennend. So sein. Christ sein. 
 
Friedhelm Meudt 
 
 
 

  
Findet in Ihrer Gemeinde kein Gottesdienst statt, laden wir Sie ganz herzlich in die Nachbargemeinden zur Mitfeier ein. 
  

Geistlicher Impuls 
  
Geradlinig - in all den Verwirrungen und Unklarheiten, den diffusen Auseinandersetzungen und Konflikten, in allen versteckten und 
unterschwelligen Anfeindungen. 
Klar - in allen verwirrenden Details, in allen Sachzwängen und Notwendigkeiten, die so oft vom Eigentlichen wegführen - in die Versu-
chung zur Flucht oder zur Verdrehung der Dinge. 
Bekennend - ohne Scheu vor Zurückweisung, Missverständnissen und Vorwürfen der Unbeweglichkeit, in allen Drucksituationen und 
Verlockungen zum Wegducken. 
Geradlinig, klar und bekennend. So sein. Christ sein. 
  
Friedhelm Meudt 
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Mitteilungen der Seelsorgeeinheit

Beerdigungsdienst von 22.06. - 26.06.20 
Pastoralreferentin Mirjam Schweizer 
  

Mitteilungen Amtzell

Weihwasser 
Der Weihwasserkessel steht ab sofort vor der Aussegnungshalle. 
Bitte beachten! 

Anmmeldung zu den Gottesdiensten 
Die Anmeldung für die Sonntagsgottesdienste in Pfärrich und 
Auto-Gottesdienste in Amtzell erfolgt über das Pfarrbüro Amt-
zell, Tel. 07520 96160 oder per E-Mail pfarramt.amtzell@drs.de 
- gerne auch auf den Anrufbeantworter. 
Für die Donnerstagsmesse in der ev. Kirche ist keine Anmel-
dung erforderlich. Hier bitte einen Zettel mitbringen, auf dem 
Ihr Name, Anschrift und Telefonnummer steht. 

Weitere Gottesdienste in Amtzell bis Ende August: 
Sonntag, 28. Juni, 9 Uhr, Auto-Gottesdienst bei der Turnhalle 
Sonntag, 19. Juli, 9 Uhr, Kapellenbergfest 
Sonntag, 16. August, 9 Uhr, Auto-Gottesdienst mit Kräuterweihe 
bei der Turnhalle 

Spendenkonto - Kirchensanierung 
Kath. Kirchenpflege 
Raiba Ravensburg-Weingarten 
IBAN: DE25 6506 2577 0012 3360 17 
BIC: GENODES1RRV 

Mitteilungen Pfärrich

Messintentionen 
Sonntag, 21. Juni 
1. Jahrtagsmesse für Josef Kübler 
  
  

EVANGELISCHE  KIRCHENGEMEINDE

Wochenspruch: 
Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will 
euch erquicken.    (Matthäus 11,28) 
  
Gottesdienste und Veranstaltungen 
Sonntag, 21. Juni 
09.15 Uhr   Stadtkirche Gottesdienst (Sauer) 
10.00 Uhr   Friedenskirche Amtzell (Rauch) 
10.45 Uhr   Wittwaiskirche Gottesdienst (Hönig) 
  
Die Gottesdienste in Amtzell werden draußen vor der Kirche 
gefeiert, sofern das Wetter es zulässt. Bei schlechtem Wetter fei-
ern wir in der Kirche. Hygienebedingungen und Abstand werden 
dabei eingehalten. Wir freuen uns auf Sie. 
  
Gospelfreizeit wird verschoben 
Die Coronaepedemie macht eine Gospelfreizeit in diesem Jahr lei-
der unmöglich. Aber was in diesem Jahr nicht geht, ist im nächsten 
Jahr hoffentlich möglich. Am besten merken Sie sich den neuen 
Termin schon vor: 28. Juli bis 1. August 2021. Die Freizeit wird 
unter Leitung von Rainer Möser und Helena Rauch stattfinden in 
Viktorsberg/Vorarlberg. Mitmachen können alle, die gerne singen. 

LÄNDLICHES SCHULZENTRUM

LÄNDLICHES SCHULZENTRUM
AMTZELL

 

Jubel, Trubel, Heiterkeit 
Seid zur Heiterkeit bereit. 
Wer eine schöne Stunde verschenkt, 
weil er an Ärger von gestern denkt 
oder an Sorgen von morgen, 
der tut mir leid. 
  
In diesem Sinne starten wir endlich in einen Schulbetrieb und 
wollen keine wertvolle Stunde Lernen verschenken. Wie berich-
tet, beginnen wir am 15. Juni mit unserem Stufenplan zum Wie-
dereinstieg ins Schulleben für unsere Schüler. 
Gut aufgestellt mit den notwendigen digitalen Lehr- und Lernmit-
teln und festen Sitzplätzen auf Abstand werden unsere Schüler in 
neu kombinierten Lerngruppen empfangen. 
Jubel, Trubel, Heiterkeit sind für eine positive Lernatmosphäre 
grundlegend. Hier können wir aus den letzten Wochen der Schu-
löffnung für Klassenstufen 4, 9 und 10 und vielen Gesprächen mit 
Schülerinnen und Schülern freudig berichten, dass die Stimmung 
der Schüler bezüglich des Schulalltags deutlich optimistischer ist. 
Hieß es vor Corona: „Schon wieder Schule, oh nein, ein neuer Lern-
schritt“, so erleben wir nun große Vorfreude auf die Schule. Auch 
im Unterricht in den bisherigen Gruppen sehen wir unsere Schü-
ler eifrig arbeiten, konzentriert und wenig abgelenkt. Dies ergibt 
sich einerseits durch den großzügigen Platz, der nun jedem Schü-
ler zusteht, andererseits konnten wir ein Umdenken beobachten, 
eine Freude am gemeinsamen Lernen in der Gruppe, auch wenn 
in dieser weiterhin die Abstandsregel gilt. Unterricht erfährt eine 
neue Wertschätzung, die hoffentlich lange anhält. Unsere Kombi-
nation aus realem Schulunterricht und Homeschooling ermöglicht 
die Vermittlung von Lernstoff im sozialen Gefüge Schule. 

VEREINE

LANDFRAUEN

Das Gemeindecafe im Altenheim St. Gebhard ist wegen Corona-Si-
cherheitsmaßnahmen bis auf weiteres geschlossen. 
Wir bitten um ihr Verständnis. 
Das Gemeindecafe Team 

VDK SOZIALVERBAND

Der Ortsverband informiert:  
Ab 15. Juni wieder VdK-Präsenzsprechstunden - Telefonische 
Anmeldung erforderlich 
Ab dem 15. Juni 2020 können Ratsuchende die 35 VdK-Beratungs-
stellen im Lande, zudem die Stuttgarter Landesgeschäftsstelle 
- inklusive VdK-Reisebüro und Servicegesellschaft - sowie die eben-
falls in Stuttgart ansässige VdK Patienten- und Wohnberatung 
Baden-Württemberg auch wieder persönlich aufsuchen. Ebenfalls 
erneut zugänglich sind die Bezirksgeschäftsstellen in Freiburg, Hei-
delberg und Tübingen. Aus Gründen des Infektionsschutzes hatte 
es auch beim Sozialverband VdK in den zurückliegenden Wochen 
einen Corona-Lockdown gegeben. In dieser Zeit waren keine Prä-
senzsprechstunden möglich, aber telefonische und schriftliche 
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Beratung. Um auch künftig weder Besucher und Mitglieder noch 
die VdK-Mitarbeiter zu gefährden, sind Vorsichtsmaßnahmen nötig, 
wie die vorherige telefonische Terminvereinbarung, das Tragen 
einer Maske, die Desinfektion der Hände in den Geschäftsstellen 
und das Einhalten des Mindestabstands von 1,5 Metern. Des Wei-
teren dürfen sich dort grundsätzlich nicht mehr als drei Besucher 
gleichzeitig aufhalten. Und Menschen mit grippeähnlichen Sym-
ptomen dürfen die VdK-Büros angesichts der besonderen Gefah-
ren, die von Covid-19-Erkrankungen gerade auch für viele Ältere, 
Menschen mit Behinderung, chronisch Kranke oder pflegebedürf-
tige Menschen ausgehen, nicht betreten.   
Keine VdK-Landesschulung 2020 wegen Corona 
Pandemie verhindert auch VdK-Rehamesse in Heilbronn 
Die alljährliche VdK-Landesschulung für Behinderten- und Perso-
nalvertreter kann wegen der Corona-Pandemie, aus Gründen des 
Infektionsschutzes, am 1. Juli 2020 nicht stattfinden. Die zertifi-
zierte Tagung in der Harmonie Heilbronn mit begleitender VdK-
Reha- und Gesundheitsmesse im Foyer wäre 2020 bereits zum 18. 
Mal erfolgt. Sie hätte unter dem Motto: „100 Jahre Schwerbehin-
dertenrecht – SBV ist wichtiger Partner!“ gestanden. Die nächste 
VdK-Landesschulung soll im Juli 2021 in Heilbronn stattfinden. Den 
Schwerbehindertenvertretern, Inklusionsbeauftragten, Betriebs- 
und Personalräten bietet der Sozialverband VdK Baden-Württem-
berg seine OnlineZeitschrift „sbvdirekt“ sowie seine Webinare als 
Alternative an: Unter http://www.sbvdirekt.net gelangt man zum 
digitalen Fachmagazin und unter www.sbvdirekt.net/webinare 
zum kostenlosen Webinar. Der nächste Webinartermin ist am 7. 
Juli zum Thema „Berufskrankheit“.   
Medizinische Fußpflege als Kassenleistung 
Die podologische Therapie, allgemein als medizinische Fußpflege 
bezeichnet, konnte bisher ausschließlich bei einem diabetischen 
Fußsyndrom auf Rezept verordnet werden. Der Gemeinsame Bun-
desausschuss (G-BA) hat im Frühjahr 2020 beschlossen, dass die 
gesetzlichen Krankenkassen die Kosten für die podologische The-
rapie bei weiteren Krankheitsbildern übernehmen müssen. Mit der 
Therapie sollen unumkehrbare Folgeschädigungen der Füße ver-
hindert werden, wie sie durch Entzündungen und Wundheilungs-
störungen entstehen können. Die Verordnung der podologischen 
Therapie ist zukünftig auch bei bestimmten Neuropathien sowie 
beim Querschnittsyndrom möglich. Diese Erkrankungen können 
aufgrund der Gefühls- und Durchblutungsstörungen krankhafte 
Schädigungen der Zehennägel und der Haut an den Füßen her-
vorrufen, die vergleichbar mit dem diabetischen Fußsyndrom sind. 
Die entsprechende Änderung der Heilmittel-Richtlinie tritt zum 1. 
Juli 2020 in Kraft.   
Bei Kurzarbeitergeld auch Wohngeld? 
Die Corona-Krise bringt für etliche Bürger Kurzarbeit mit sich 
und einigen Selbstständigen brechen die Einkünfte weg. Hier 
könnten Betroffene prüfen, ob für sie Wohngeld in Frage kommt. 
Anspruchsberechtigt sind Menschen mit niedrigen Einkommen. 
Das monatliche Gesamteinkommen darf bestimmte Beträge nicht 
überschreiten, wobei bei der Berechnung auch die Anzahl der 
berücksichtigungsfähigen Haushaltsmitglieder sowie die Höhe 
der zuschussfähigen Miete zu beachten sind. Geregelt ist dies im 
Wohngeldgesetz (WoGG). Zum Januar 2020 wurde das Wohn-
geld angehoben. Da wurde auch der unter bestimmten Voraus-
setzungen mögliche Freibetrag beim Wohngeld für Menschen mit 
Behinderung erhöht. Neben dem Mietzuschuss für Mieter sieht 
das WoGG auch für Eigentümer von selbst genutztem Wohnraum 
Wohngeld vor, den sogenannten Lastenzuschuss. Anträge sind bei 
der Wohngeldstelle der Stadt- oder Gemeindeverwaltung zu stel-
len. Ein Anspruch besteht nicht bei erheblichem Vermögen. Und 
nicht anspruchsberechtigt sind Sozialgeld- und Grundsicherungs-
bezieher (bei Alter, Erwerbsminderung oder Arbeitslosigkeit), weil 
hier die Kosten der Unterkunft bereits in den Grundsicherungsleis-
tungen enthalten sind.   
Merkzeichen „Bl“ - Versorgungsmedizin-VO maßgeblich 
Für die Erteilung des Merkzeichens „Bl“ für „blind“ im Schwerbe-
hindertenausweis ist die bundesweit geltende Versorgungsmedi-

zin-Verordnung zugrunde zu legen und nicht etwaige abweichende 
Landesvorschriften zum Landesblindengeld. So entschied unlängst 
das Bundessozialgericht (BSG). In seiner Entscheidung Az.: B 9 SB 
1/18 R hob das BSG hervor, dass schwerbehinderte Menschen, 
die allein wegen einer allgemeinen Hirnschädigung nicht rich-
tig sehen können, deshalb nicht automatisch als „blind“ gelten. 
Vielmehr müsse eine Störung des Sehapparats vorliegen, so wie 
es die Versorgungsmedizin-Verordnung vorschreibe. Im zugrun-
deliegenden Fall war es um eine Zwölfjährige gegangen, die an 
einer sogenannten nichtketotischen Hyperglycinämie litt, die mit 
Bewusstseinsminderung, Muskelschlaffheit, Krämpfen sowie Stö-
rungen der Augenbewegungen mit und ohne Blindheit einher-
geht. Sie hatte das „Bl“ beantragt. 
Bei Streitfällen um Merkzeichen kann der Sozialverband VdK sei-
nen Mitgliedern Rechtsschutz in Widerspruchsverfahren und vor 
den Sozialgerichten gewähren.   
Erste VdK-Orts- und Kreisverbände werden 75 
Am 8. Mai 2020 jährte sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 
75. Mal. Auf ihr 75-jähriges Bestehen können die ersten VdK-Orts- 
und Kreisverbände im Südwesten zurückblicken. Denn bereits 
in den ersten Wochen und Monaten nach Kriegsende begannen 
Kriegsbeschädigte und Kriegswitwen und -Waisen damit, sich 
vor Ort zu organisieren. Es galt, sich gegenseitig zu unterstützen, 
sich Halt zu geben und fortan gemeinsam für die Anliegen dieser 
Menschen und für eine gesetzliche Kriegsopferversorgung ein-
zutreten. In der Folgezeit prägte der VdK den Aufbau der Sozial-
gesetzgebung in Deutschland maßgeblich. Die Erweiterung der 
Aufgaben und Mitgliederzielgruppen erfolgte dann sukzessive 
ab den 1970er-Jahren und insbesondere ab den 90ern, wo auch 
die Umbenennung in „Sozialverband VdK“ vorgenommen wurde. 
Heute zählt der VdK mehr als zwei Millionen Mitglieder bundesweit 
und rund 240.000 in Baden-Württemberg. Dazu gehören Menschen 
mit Behinderung und chronisch Kranke ebenso wie Rentnerinnen 
und Rentner, Pflegebedürftige und pflegende Angehörige, Grund-
sicherungsbezieher und andere sozial betroffene Menschen aber 
auch sozialpolitisch Interessierte und ehrenamtlich Aktive. Jeder 
kann mitwirken. Kontakt: www.vdk-bawue.de   
VdK-Schlüssel-Rückholdienst für Mitglieder 
Mit der Lockerung der Corona-Beschränkungen und der Wieder-
aufnahme von - wenn auch noch reduzierten - Reiseaktivitäten 
steigt wieder das Risiko, einmal beim Aufenthalt im öffentlichen 
Raum, einer Tour, einer Reise und dergleichen seinen Schlüssel 
zu verlieren. VdK-Mitglieder können hier vorsorgen und sich kos-
tenlos über ihren Sozialverband VdK Baden-Württemberg (www.
vdk-bawue.de) einen Schlüsselanhänger mit anonymisierter Kenn-
ziffer besorgen. Im Fall der Fälle braucht der Schlüsselfinder, den 
beispielsweise auf einer Straße gefundenen Schlüssel, nur in den 
nächsten Briefkasten der Post werfen. Der Schlüssel geht sodann 
zum VdK-Servicepartner, der ihn dank der Kennziffer auf dem 
Anhänger dem betreffenden Mitglied zuordnen kann und zurück-
gibt. Auf diese Weise gingen in den letzten vier Jahren schon weit 
über 100 gefundene Schlüssel an die betroffenen VdK-Mitglieder 
im Südwesten zurück.   
VdK erinnert: Leben retten - Gasse freihalten! 
Nach den Lockerungen der Corona-Beschränkungen und der Wie-
deraufnahme von Reiseaktivitäten ist auch wieder mit mehr Unfäl-
len, beispielsweise auf den Straßen, zu rechnen. Der Sozialverband 
VdK Baden-Württemberg erinnert daran, dass Rettungsgassen 
lebensrettend sind und appelliert an alle, sie freizuhalten. „Denn 
jede Verzögerung kann über Leben und Tod entscheiden. Die Ret-
tungsgasse ermöglicht Polizei, Feuerwehr und medizinischem 
Personal schneller zum Verletzten zu gelangen und erhöht so die 
Überlebenschancen lebensbedrohlich Verletzter“, betont der stell-
vertretende Landesvorsitzende Uwe Würthenberger. Als gesichert 
gelte, dass ein um vier Minuten schnelleres Eintreffen der Rettungs-
kräfte die Überlebenschance um bis zu 40 Prozent erhöhe. Und, 
überlebenswichtig seien die Erste-Hilfe-Maßnahmen der Laien-
helfer am Unfallort, so der VdK-Landesvize, und Würthenberger 
ergänzt: „Eine lückenlose Rettungskette verbessert die Überleben-
schance und vermeidet Spätfolgen“. 
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INFORMATION

Bundesagentur für Arbeit 
Anzeigen zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen 
weiterhin bis 30. Juni 2020 möglich 
Arbeitgeber können Anzeigen für die Beschäftigung schwerbehin-
derter Menschen weiterhin bis zum 30. Juni 2020 erstatten. Glei-
ches gilt für die Zahlung der Ausgleichsabgabe. 
Gemeinsam unterstützen die Bundesagentur für Arbeit (BA) und 
die Integrations- und Inklusionsämter Arbeitgeber in der aktuel-
len Situation bei den Anzeigen zur Beschäftigung schwerbehin-
derter Menschen. Arbeitgeber mit durchschnittlich mindestens 20 
Arbeitsplätzen sind gesetzlich verpflichtet, auf mindestens fünf Pro-
zent der Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen zu beschäf-
tigen. Zur Überprüfung der Beschäftigungspflicht haben diese 
Arbeitgeber ihre Beschäftigungsdaten jährlich bis 31. März der 
Agentur für Arbeit anzuzeigen. Sofern die Beschäftigungsquote 
nicht erfüllt ist, müssen Arbeitgeber gleichzeitig eine Ausgleich-
sabgabe an die Integrations-/Inklusionsämter zahlen. 
Aufgrund der aktuellen Situation in Folge der Corona-Pandemie 
akzeptieren die BA und die Integrations- und Inklusionsämter, dass 
Anzeigen für das Anzeigenjahr 2019 auch nach dem 31. März 2020 
bis spätestens 30. Juni 2020 abgegeben werden. Gleiches gilt für 
die Zahlung der Ausgleichsabgabe. 
Erstatten Arbeitgeber bis spätestens 30. Juni 2020 Anzeige, wird 
das Versäumen der Anzeigepflicht zum 31. März 2020 für das Anzei-
gejahr 2019 nicht als Ordnungswidrigkeit verfolgt. Ebenfalls wer-
den von den Integrations-/Inklusionsämtern bei Erstatten der 
Anzeige für das Anzeigejahr 2019 bis spätestens 30. Juni 2020 
keine Säumniszuschläge erhoben. Die Förderung der Beschäfti-
gung von Menschen mit Behinderungen wird dadurch nicht beein-
trächtigt werden 
 
Wasserrahmenrichtlinie:  
Onlinebeteiligung der Öffentlichkeit zur Fortschreibung der 
Bewirtschaftungspläne war ein voller Erfolg 
Im Zuge der Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 
sollen alle Gewässer einen guten ökologischen und chemischen 
Zustand erhalten. Der Weg dorthin wird in sogenannten Bewirt-
schaftungsplänen festgehalten. Über eine vorgezogene Öffentlich-
keitsbeteiligung wurden Anregungen aus der Bevölkerung für die 
aktuelle Fortschreibung der Pläne und Maßnahmenprogramme 
gesammelt. Alle Rückmeldungen werden nun vom Regierungs-
präsidium Tübingen bewertet und bei Eignung berücksichtigt. 
Die Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union verpflichtet 
die Mitgliedsstaaten bis spätestens zum Jahr 2027 alle Gewässer 
in einen guten ökologischen und chemischen Zustand zu verset-
zen. Hierzu werden in Bewirtschaftungszyklen von sechs Jahren 
Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme aufgestellt. 
Mit Einführung der Wasserrahmenrichtlinie im Jahr 2000 hat sich 
die aktive Beteiligung aller interessierten Stellen bei der Aufstel-
lung, Überprüfung und Aktualisierung der Bewirtschaftungspläne 
etabliert. Diese Beteiligung ist ein wichtiger Baustein für die Umset-
zung der WRRL und dient dazu, die Öffentlichkeit und interessierte 
Stellen zu informieren und Anregungen für den kommenden drit-
ten Bewirtschaftungszyklus einzuholen. 
Aufgrund der Einschränkungen rund um das Corona-Virus wurden 
die geplanten Präsenzveranstaltungen abgesagt und stattdessen 
eine Onlinebeteiligung durchgeführt. 
Interessierte hatten im Zeitraum vom 30. April 2020 bis zum 31. 
Mai 2020 die Möglichkeit, Anregungen und Vorschläge zur aktua-
lisierten Maßnahmenplanung sowie zu den neuen Monitoringer-
gebnissen einzubringen. 
Das Regierungspräsidium Tübingen dankt für das Engagement und 
die zahlreichen konstruktiven Anregungen, die über die eingerich-
tete Rückmeldeplattform oder auf anderen Wegen eingetroffen sind. 
Alle eingegangenen Anregungen werden nun vom Regierungs-
präsidium Tübingen bewertet und bei Eignung in die Entwürfe der 
Bewirtschaftungspläne mit einfließen. 

Das Ergebnis der Bewertung wird das Regierungspräsidium Tübin-
gen in geeigneter Form auf seiner Internetseite einstellen. Hierzu 
wird das Regierungspräsidium gesondert informieren. 
Die Entwürfe der Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenpro-
gramme werden am 22. Dezember 2020 veröffentlicht und ste-
hen anschließend für sechs Monate der Öffentlichkeit zur erneuten 
Stellungnahme zur Verfügung. 
  
Regierungspräsidium Tübingen 
Instandsetzung der Mittelstützen von Brücken über die A 96  
zwischen den Anschlussstellen Wangen-Nord und Leutkirch-Süd 
Das Regierungspräsidium Tübingen lässt bei drei Brücken über die 
A 96 zwischen den Anschlussstellen Wangen-Nord und Leutkirch 
Süd in zwei Bauabschnitten die Schutzeinrichtungen der Pfeiler 
im Mittelstreifen der Autobahn umbauen und verstärken. Dabei 
werden auch bei Bauwerkskontrollen festgestellte Schäden an 
den Stützen behoben. 
Der erste Bauabschnitt beginnt am Donnerstag, 18. Juni 2020 mit 
den Arbeiten an den Überführungen der Kreisstraßen K 8008 bei 
Dürren - Riehlings und der K 7905 bei Gebrazhofen. Dieser Bau-
abschnitt dauert voraussichtlich bis zum 25. Juli 2020. Die Arbei-
ten an der Überführung der L 321 bei Dürren (AS Wangen-Nord) 
folgen dann im zweiten Bauabschnitt, der voraussichtlich Ende 
August 2020 abgeschlossen wird. 
Der Verkehr auf der Autobahn wird während der Arbeiten in jeder 
Fahrtrichtung jeweils mit zwei Behelfsfahrstreifen an den Baustel-
len vorbeigeführt. Der Aufbau der Verkehrssicherung für den ers-
ten Bauabschnitt erfolgt ab dem 15. Juni 2020. Die Kosten der 
vom Bund finanzierten Instandsetzungsarbeiten einschließlich 
der Verkehrssicherung betragen rund 350.000 Euro. Für die Behin-
derungen, die durch die Bauarbeiten entstehen, bittet das Regie-
rungspräsidium Tübingen um Verständnis. 
Informationen zu den Sperrungen und zur Umleitung können 
jeweils aktuell im täglich aktualisierten Baustelleninformationssys-
tem (BIS) des Landes Baden-Württemberg unter www.Verkehrsin-
fo-BW.de/Baustellen abgerufen werden. 
 

WAS SONST NOCH INTERESSIERT

Die Waldburg  
Viel Spaß für Familien zum Schlosserlebnistag 2020 auf der 
Waldburg  
Buchdruck, Gewandschneider, Korbflechten, Kinderführungen am 
Sonntag, 21.06.2020. Von 11.00 - 18.00 Uhr findet auf der Waldburg 
der diesjährige Schlosserlebnistag statt. Geöffnet sind der Innen-
hof und die Gastronomie der Waldburg bis 22.00 Uhr. 
Ein Programm angepasst an die Richtlinien von Corona wird 
geboten. Handwerkskunst steht im Vordergrund. Eine historische 
Druckerpresse wie zur Zeit von Gutenberg steht bereit. Kindge-
rechte Führungen erwarten Euch genauso wie witzige Fotos in 
unserem Foto Shooting Raum und Schaukampfwaffen zum Anfas-
sen. Die Aussichtsplattform der Waldburg ist geöffnet. Schlos-
spizza für Erwachsene und Kinder aus dem Holzbackofen runden 
das Angebot auch kulinarisch ab. 
Die Kunstausstellung von Manfred Scharpf zeigt die Entwicklung 
von Europa. Das Templum Europae bleibt nach der Sonderaus-
stellung aus Dauerleihgabe auf der Waldburg. Alle Filme, die im 
Rahmen des Jubiläums zu 800 Jahre Kronschatz auf der Waldburg 
entstanden sind, werden gezeigt. 
Öffnungszeiten der Waldburg bis zum 13.09.2020: 
Museum DO-SA von 17.00 - 20.00 Uhr, Gastronomie 17.00 - 22.00 Uhr 
Museum Sonn,- und Feiertags von 11.00 - 18.00 Uhr, Gastrono-
mie 11.00 - 22.00 Uhr 
Burgführungen und Turmbesteigungen werden zu den Muse-
umsöffnungzeiten angeboten. Weitere Öffnungen während der 
Sommerferien werden je nach Entwicklung der Corona Pandemie 
nachgereicht. Nach tagesaktuellen Änderungen schauen Sie bitte 
auf der Homepage unter: www.schlosswaldburg.de 



Kolping-Bildungszentrum 
Wie gelangen Erwachsene zu einem höheren Schulabschluss? 
Menschen, die berufstätig sind oder waren oder die einen Fami-
lienhaushalt führen, können durch das Nachholen eines höhe-
ren Schulabschlusses ihre beruflichen Chancen erhöhen oder die 
Zugangsberechtigung zu Hochschulen erlangen. Beim Besuch 
einer Schule des zweiten Bildungswegs - zum Beispiel Abendgym-
nasium oder Kolping-Kolleg - nimmt man an den üblichen staatli-
chen Prüfungen teil und kann das Abitur, die Fachhochschulreife 
oder den Realschulabschluss erwerben. Der erwachsenengerechte 
Unterricht findet bei den Zielen Abitur und Fachhochschulreife 
wahlweise tagsüber oder abends statt. 
Am Samstag, 4. Juli 2020, findet um 11:00 Uhr im Kolping-Bil-
dungszentrum Ravensburg eine Informationsveranstaltung über 
die Schulen des zweiten Bildungswegs statt. Die Schulleitung und 
Fachlehrer stellen die Schulen vor, zeigen (finanzielle) Fördermög-
lichkeiten auf, beantworten Fragen und führen durch das Schul-
gebäude. 
Kolping-Bildungszentrum, Gartenstraße 16, 88212 Ravensburg, 
Tel. 0751 560159-20. 

Kreisjugendring Ravensburg 
Schulung für Jugendleiter*innen findet in Kooperation mit 
dem KJR Biberach und Ravensburg wieder statt  
- Juleica- Basismodul (teilweise) digital - 
Da im Frühjahr unser Basismodul wegen der Corona-Pandemie aus-
fallen musste, bieten wir euch jetzt ein Basismodul in vorwiegend 
digitaler Form an. Es gibt vier Termine (25.06. 18-20 Uhr, 27.06. 9-12 
Uhr und 14-17 Uhr, 11.07. ganztägig, 16.07. 18-20 Uhr) an denen wir 
uns über die Videoplattform zoom treffen. Das Basismodul vermit-
telt dir grundlegende Kenntnisse in der Jugendarbeit. Das sind z. B. 
• Aufsichtspflicht, Recht, 
• Gruppe und Gruppenphasen, 
• Leitung, Planung von Gruppenstunden, 
• Konfliktlösung/ Streit schlichten, 
• Spiele. 
Wenn es wieder möglich ist, wird am 11.07. ein reales Treffen in 
Biberach stattfinden, wenn nicht, finden die Einheiten digital statt. 
Zwischen den einzelnen Terminen bekommst du auch Aufgaben 
und Materialien, die du dir allein oder in einer Kleingruppe erar-
beitest. Die Termine mit Uhrzeiten sind: 
- Donnerstag, 25.06. 18-20 Uhr 
- Samstag, 27.06. 9-12 Uhr und 14-17 Uhr 
- Samstag, 11.07. 9-18 Uhr 
- Donnerstag, 16.07. 18-20 Uhr 
Für eine Teilnahme ist es notwendig, dass du an allen Terminen 
Zeit hast und aktiv mitarbeitest sowie einverstanden bist, über 
die Plattformen zoom und slack zu arbeiten. Du brauchst einen 
internetfähigen Laptop oder PC mit Mikrofon und Videofunktion. 
Anmeldungen sind möglich bis 21.6.2020 und verbindlich über 
info@lkr-biberach.de. Teilnehmerplätze sind begrenzt. 
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VERSCHIEDENES

MIETGESUCHE

STELLENGESUCHE

„VORANKÜNDIGUNG“
Berger Schleifwägele kommt

„zum Wochenmarkt nach Amtzell“
am Samstag, 27. Juni 2020

Wir schleifen Messer & Scheren und alles für Haus und Garten

Gewerbegebiet Amtzell
Lagerhalle mit Büro und Werkstatt,

184 m², zu vermieten
Tel. 0171- 6738785

Feld 17, 88289 Waldburg, Telefon 0 75 29 1750

Wochenendangebot vom 19.06. bis 20.06.2020

HAUSMACHER-FESTIVAL 100 g 0,89 €

PFEFFER-BEISSER ein pfiffiges Rohwürstchen Paar 1,60 €

GÖTTINGER-KNACKER 100 g 1,05 €

SUPPENFLEISCH aus eigener Landwirtschaft 

Brust + Rippe – auch als Gemüse-Suppenrolle 100 g 0,97 €

Öffnungszeiten:  Freitag  08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
 Samstag  07:30 - 12:00 Uhr

NEU: Mobiler Hundefriseur
	 	 	 Hermann Hamacher
ProÞ Groomer Ausbildung & selbst Besitzer 2er Hunde
Warum Mobil? Alles Þndet in gewohnter Umgebung statt und dies bedeutet 
weniger Stress fŸr Šltere und/oder Šngstliche Hunde! 
Mein Service: Waschen, Scheren, 
Trimmen sowie Ohren- und Krallenpßege 

Telefon: 0177 - 191 43 28 
www: hundefriseur-weingarten.de
Email: hundefriseur-weingarten@t-online.de

NEU: Mobiler Hundefriseur
	 	 	 Hermann Hamacher
ProÞ Groomer Ausbildung & selbst Besitzer 2er Hunde
Warum Mobil? Alles Þndet in gewohnter Umgebung statt und dies bedeutet 
weniger Stress fŸr Šltere und/oder Šngstliche Hunde! 
Mein Service: Waschen, Scheren, 
Trimmen sowie Ohren- und Krallenpßege 

Telefon: 0177 - 191 43 28 
www: hundefriseur-weingarten.de
Email: hundefriseur-weingarten@t-online.de

Suche zum nächstmöglichen Zeitpunkt 2,5-3 Zi.-Whg.
 mit Garten oder Balkon.  0176-67876228

Suche Putzstelle in Amtzell und Umgebung.
Telefon 0151-56012924

Ich, 41 weibl. suche 1-Zi-Whg. in Amtzell
und Umgebung.  0151-56012924

Flohmarkt 20.6. von 9-16 Uhr, Kirchstr.17, NeuRV
gr. Auswahl an Büchern, Schmuck, DVDs, CDs, Taschen und vie-
les mehr. Es gelten die üblichen Corona-Vorschriften.

GESCHÄFTSANZEIGEN

MIETANGEBOTE



Wir sindWir sind
für SIE da!für SIE da!
ZUSAMMENHALTEN MIT ABSTA

ND
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W i r  s c h a f f e n  g u t e  V e r b i n d u n g e n .

Die Firma Induvorm Amtzell ist ein innovatives Familienun-
ternehmen und seit über 30 Jahren ein zuverlässiger Partner 
für Kabelkonfektion und Industrievormontage.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen ab sofort eine/n
zuverlässige/n 

Produktionsmitarbeiter/in (Montierer/in)  
Teilzeit / Vollzeit

Ihre Aufgaben sind:
Bestücken und Montieren von Bauteilen, Crimpkontakte
aufpressen, Verpackungsarbeiten.

Sie haben Freude an abwechslungsreicher, handwerklicher 
Arbeit, dann richten sie bitte Ihre aussagekräftige Bewer-
bung an:
INDUVORM AMTZELL
Winfried Zimmermann eK
Kogenwiese 1, 88279 Amtzell
Oder per E-Mail: info@induvorm.de

Hier ist jeder 
Tag spannend!

Pflege
ist langweilig?

Die Stiftung Liebenau sucht für ihre gemeinnützige 
Tochtergesellschaft Liebenau Lebenswert Alter

Pflegefachkraft (m/w/d)
ab sofort in Amtzell (Haus der Pflege St. Gebhard) , 
Voll- und Teilzeit mit 39 Std./Woche, Web-ID 20013, 
Kontakt: Ursula Rauch, Tel. +49 7520 959100

In unserer Mitte – Der Mensch.

www.stiftung-liebenau.de/jobs

www.karriere-bei-alpenland.de

LUST AUF
WAS

NEUES?
Wir suchen aktuell

Wohnbereichsleitung (w/m/d)
Pflegefachkräfte (w/m/d) für den Nachtdienst

Pflegefachkräfte (w/m/d) und
Pflegehelfer (w/m/d) 1jährig

in Voll- und Teilzeit oder geringfügig beschäftigt und

insbesondere für unseren beschützenden Bereich

SIE FINDEN UNS AUF

Seniorenzentrum Weststadt
Thomas Schön
Albert-Schweitzer-Straße 16-18
88213 Ravensburg | 0751/79060
rv.weststadt@betreuung-und-pflege.de

RENOVIERUNGSWOCHEN
Altes Tor raus – Neues Sektionaltor rein!

Kipptorstraße 1-3
88630 Pfullendorf
Ortsteil Aach-Linz
Tel. 07552 2602-0www.pfullendorfer.de

Besuchen Sie unsere große TorausstellungBesuchen Sie unsere große TorausstellungBesuchen Sie unsere große TorausstellungBesuchen Sie unsere große Torausstellung
in Pfullendorf mit über 40 Garagentorenin Pfullendorf mit über 40 Garagentorenin Pfullendorf mit über 40 Garagentorenin Pfullendorf mit über 40 Garagentoren

www.pfullendorfer.dewww.pfullendorfer.dewww.pfullendorfer.dewww.pfullendorfer.de

Kipptorstraße 1-3Kipptorstraße 1-3Kipptorstraße 1-3Kipptorstraße 1-3
88630 Pfullendorf88630 Pfullendorf88630 Pfullendorf88630 Pfullendorf
Ortsteil Aach-LinzOrtsteil Aach-LinzOrtsteil Aach-LinzOrtsteil Aach-Linz
Tel. 07552 2602-0Tel. 07552 2602-0Tel. 07552 2602-0Tel. 07552 2602-0

Montag bis Freitag 7:30- 12:00 Uhr und 13:00 -16:30 Uhr oder nach VereinbarungMontag bis Freitag 7:30- 12:00 Uhr und 13:00 -16:30 Uhr oder nach VereinbarungMontag bis Freitag 7:30- 12:00 Uhr und 13:00 -16:30 Uhr oder nach VereinbarungMontag bis Freitag 7:30- 12:00 Uhr und 13:00 -16:30 Uhr oder nach Vereinbarung

Sektionaltore inklusive Montage
Persönliche Beratung per Telefon oder vor Ort 

Kipptorstraße 1-3
88630 Pfullendorf
Tel. 07552 2602-0
info@pfullendorfer.de

STELLENANGEBOTE

Sie möchten beim nächsten Kollektiv dabei sein?
Rufen Sie uns an Tel. 07154/8222-70, -71, -72 od. -73 oder schreiben Sie eine 
E-Mail an: anzeigen@duv-wagner.de
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trilago gmbh
Im Leimen 16  

88069 Tettnang-Tannau  
Tel. 07542 93141-0

späth by trilago 
Berblingerstr. 22 

88074 Meckenbeuren
Tel. 07542 4410

www.trilago.de

DER PERFEKTE  
 BODEN 
für Ihr individuelles 
 Raumgefühl 

Kassetten-Markisen  
von Warema 
Schöner Schutz  
an sonnigen Tagen

boden  I  parkett  I  sonnenschutz  raumtextilien  I  terrassendach

Unsere Ausstellungen sind von Mi. bis Sa. geöffnet 

Immobilien sind Vertrauenssache –  
kommen Sie zu uns!

Gerne unterstützen wir Sie beim Kauf/Verkauf Ihrer Immobilie. 
Wir sichern Ihnen eine zuverlässige und seriöse Abwicklung zu.

Telefon 0751 5006-550 www.vrbank-rv-wgt.de

Sabina-Maria Gegenbauer

 Michaela
Hecht

Werner Staudacher

IMMOBILIENMARKT

GESCHÄFTSANZEIGEN


